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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

BauherrenV;

EStG 1988 §28 Abs2;

EStG 1988 §28 Abs3;

Rechtssatz

Die Literatur unterscheidet zwischen der "kleinen Bauherreneigenschaft" für den Bereich der begünstigten Absetzung

von Instandsetzungs- und Herstellungsaufwendungen nach § 28 Abs 2 und 3 EStG (eigentlicher Anwendungsbereich

der Bauherrenverordnung) einerseits und der "großen Bauherreneigenschaft" für alle anderen Aufwendungen

andererseits (siehe hiezu Doralt, EStG9, § 28 Tz 168). Doralt, aaO, weist zutreAend darauf hin, dass sich aus dem EStG

nicht zwei verschiedene Bauherrenbegriffe ableiten lassen.
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